
Bundesrat Drucksache  90/1/23  

   
  
 
02.05.23 

  

 ... 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946 

E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

EU - AV - G - U 

zu Punkt 37 der 1033. Sitzung des Bundesrates am 12. Mai 2023 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1009 im 
Hinblick auf die digitale Kennzeichnung von EU-Düngeprodukten 

COM(2023) 98 final; Ratsdok. 6896/23 

A 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz  

empfiehlt dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei den weiteren Beratungen auf EU-

Ebene den im Vorschlag vorgesehenen Zeitraum der Verfügbarkeit digitaler 

Etiketten von fünf Jahren auf jedenfalls sieben Jahre zu verlängern. Damit soll 

ein Gleichlauf mit den nationalen Aufzeichnungspflichten des Endverbrauchers 

nach den Vorschriften zur Düngung und Stoffstrombilanz (Zeitraum sieben 

Jahre) hergestellt werden. 

2. Gemäß neu eingefügtem Artikel 11b Nummer 3 Buchstabe e soll das digitale 

Etikett für fünf Jahre online verfügbar sein; diese Regelung soll auch im Falle 

einer Insolvenz oder Liquidierung gelten.  
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Eine juristische Person ist nach einer Löschung nicht weiter existent und kann 

somit nicht mit Pflichten versehen werden. Die Ahndung eines Verstoßes wäre 

in jedem Fall nicht möglich. Diese Regelung ist aus diesem Grund zu hinterfra-

gen.  

Sinnhaft wäre, wenn die digitale Kennzeichnung in einem von der Kommission 

vorgegebenen Format auf einem Server der Kommission für einen definierten 

Mindestzeitraum vorgehalten würde. Einer Manipulation und Datenmissbrauch 

könnte hierdurch ebenfalls vorgebeugt werden.  

B 

3. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union, 

der Gesundheitsausschuss und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG 

Kenntnis zu nehmen. 


